Der Ordnungsdienst der Gemeinde Ostrau informiert
Nachbarrecht in Sachsen
Heute:
Was kann der Nachbar gegen Laubfall tun?
Vor allem im Herbst sind für viele Grundstückseigentümer Blätter und kleinere Zweige, die vom Nachbargrundstück herüberwehen, ein Ärgernis.

Sofern die Bäume den erforderlichen Grenzabstand einhalten (dieser kann zwischen 0,50 und 2,00 m betragen), muss diese Beeinträchtigung hingenommen werden, wenn sie unwesentlich oder nach den Verhältnissen des Grundstückes ortsüblich ist.

Zumeist entscheiden die Gerichte hier „baumfreundlich“, so dass nur in Ausnahmefällen ein Beseitigungsanspruch gegeben ist.

Allerdings kann in seltenen Fällen eine (geringe) Entschädigung für die Beeinträchtigung des Grundstückes durch Laubfall in Betracht kommen, die sogenannte „Laubrente“.
Als Laubrente wird ein Anspruch wegen einer ungewöhnlich starken Beeinträchtigung eines Grundstückes durch von einem fremden Grundstück ausgehenden Laubfall bezeichnet.

Nach deutschem Recht ist es Grundstückseigentümern zuzumuten, auch Laub, welches von fremden Bäumen auf ihr Grundstück weht, zu dulden oder zu entfernen. Ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Laubfalls besteht grundsätzlich nicht.

Etwas anderes gilt dann, wenn deutlich mehr Laub als ortsüblich fällt und sich eine wesentliche Beeinträchtigung des betroffenen Grundstückes ergibt. In einem solchen Fall hat der Eigentümer, des den Laubfall verursachenden Grundstückes, dem Betroffenen einen jährlichen Geldbetrag, die Laubrente, zu zahlen. Die Höhe der Laubrente bestimmt sich nach dem Betrag, der sich für den erhöhten Reinigungsaufwand ergibt.
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